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nıcht gelingt, die ınneren Spannungen des Dennettschen Denkens gBanz us  A In
seıner Argumentatıon, da alltagspsychologische Erklärungen des ep1iphenomena-
len Charakters des Mentalen doch 1ne wiıchtige Funktion aben, verläßt kaum
merklich den metaphysisch-realistischen Boden, auf dem die Diskussion bısher
statttand. Gründe seı]en eben keıne Ursachen. Selbst WCI111 alle Ursachen benannt seıen,
tehle immer och die Beschreibung der Welt aus der Perspektive der Rationalıtät, wel-
che nach den Gründen e1ines Ereignisses tragt. Das eine mMi1t dem anderen verwechseln
se1l eın Kategorienfehler. I dieser Ausdruck erinnert natürlıch die Philosophie der HO

malen Sprache un! VOT allem AIl Ryle. UDi1e Poiunte dieses Ansatzes esteht aber gerade
1m Verweıigern eiıner metaphysischen Lösung des Leib-Seele-Problems. Hınter der [ ua-
lıtät in unseren Beschreibungssystemen o1bt keine metaphysısche Dımension mehr
ergründen. Man sprach daher auch VO  — einem Sprachendualismus, 1M Gegensatz e1-
1ICI1H metaphysıschen Dualısmus. Es 1St ann ber nıcht mehr klar, diese Posıtion
eıne metaphysısche These W1€ den Epiphänomenalısmus enthalten ll S1€e enthält iıhn
NUr, WECI111 der Hand doch wıeder eıne starke metaphysısche These VMOTIreten wiıird
das Begritfssystem der Alltagspsychologie reteriert nıcht dırekt auf dıe Welt, das Be-
griffssystem der Physık beschreibt die 'elt hıngegen, Ww1e€e sS1e ISt. Di1e einz1ıge Wırklich-
keıt ISTt die der Physık. Damıt rückt der Abstraktionısmus 1n gefährliche Niähe des elimı1-
natıven Physıkalismus. ennett hat eiınmal ZEeSaRLT, sSE1 das, W as herauskäme, WEENN

I1a  — Rıle mı1t Quıine kreuze. Das Produkt dieser Kreuzung mu{fß ın der Tat eın wunder-
lıch anzuschauendes Wesen se1nN, das ON sehr verschiedenen Eltern abstammt. Rıyyle
nämliıch vertrıtt eiıne antı-metaphysische These 1M (ze1lst des spaten Wıttgenstein, Quine
hıngegen eine physikalıstische Metaphysık, die dem Mentalen 1n der Tradıtion des elımı-
natıven Physıkalısmus die Realıtät abspricht. Indem sıch dem Dennettschen Entwurt
anschließßt, übernımmt uch dessen iınnere Spannung un Zweideutigkeıt. Allerdings:
Wer hätte Leib-Seele-Problem schon eınen Entwurt vorzulegen, der einerse1ts den
Phänomenen gerecht wırd und andererseıts intern dennoch völlıg kohärent bleibt?

BRÜNTRUP

BEGINN, PERSONALITAÄAT UN  — WORDE DES MENSCHEN. Hrsg. VO (Jünter Rager (Grenz-
iragen 23} Freiburg/München: Alber 1997 4455
Das Buch präsentiert den eindrucksvollen Ertrag einer sıch ber YTE1ehinziehen-

den Arbeıt des Instıtuts der Görres-Gesellschaft für interdiszıplınäre Forschung. Nach
Auskunft des Vorworts (FIrS@) WwW1e€e der Eınleitung (H.M. Baumgartner) wurde, ‚U:  Gr
hend VO  — „Saatpapıeren” der beteiligten Autoren, intens1ıv und kontrovers diskutiert
und auch nıcht immer eın ONnsens aller erreicht. Deutlich wurden die Sprach- und
Theoriebarrieren 7zwiıischen Natur- und Geisteswissenschaften W1e 7zwıischen Phiıloso-
phen und Theologen. (In der Tat 1St mıtunter nıcht blofß Publikumserwartungen g-
yenüber eıgens Z9 da{ß „interdiszıplinäre“ Arbeıt nıcht eigentlich Kommunika-
t10N 7zwischen Diszıplinen bedeutet, sondern 7zwischen Menschen, dıe 1n verschiedenen
Dıiszıplinen arbeiten. In welcher Sprache sollte eın Physıker „als  C Physıker mı1t einem
Theologen „als  < olchem reden?) Für das Buch ergıbt sıch daraus, da dıe rel Teıle je-
weiıls VO einer Autorengruppe gezeichnet sınd sehr alle das Grundergebnis mıiıttra-
CIr Schutz für eıb und Leben des ungeborenen Menschen seıt der Vereinigung VO Eı-
und Samenzelle, aufgrund der achtenden Würde der Person.

Bodden-Heidrich, Th Cremer, Decker, Hebpp, Jäger, KRager,
Wickler) Begınn und Entwicklung des Menschen: Biologisch-medizinische rund-

lagen und arztlich-klinısche Aspekte. ach einer Skizze systemtheoretischen Grund-
begriffen und Methoden (vom : Hırntod- 128, 9r richtiger: dem irreversıblen irnver-

da Organe nıcht VE sondern absterben] sollte, wWenNn 1er überhaupt, angesichts
der laufenden Diskussion wohl wenıger apodiktisch die ede se1n), sodann den
ekular- und zellbiologischen Grundlagen (mıt einem Unterkapiıtel den Möglichkei-
ten somatıscher Ww1e Keimbahn-Gentherapie) wiırd die Entwicklung des Individuums (ın
Unterscheidung um philosophisch-theologischen Begriff Individuum,, yenannt) als dıe
eiınes sıch selbst organısıerenden 5Systems dargestellt. Dem Normalleser kommt das
Team durch Abbildungen und Übersetzung der ottenbar unvermeıdlichen Fachterminiı
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SYSTEMATISCHE PHILOSOPHIE

9 außerdem bietet der Anhang ein Glossar (auch philosophisch-theologischerBegriffe; hılfreich tände iıch eıne Tabelle des Carnegie-Stadıen-Systems; ebenso ware in
eiıner zweıten Auflage auf S58 ausgefallener ext nachzutragen, den iıch ach treundli-
cher Auskunft des Herausgebers 1erZpersönlichen Ergänzung mıtteile: W1e€e
be1 den s1ıamesıischen Zwillingen. Sowelılt WIr heute wıssen, 1sSt die Zwillingsbildung nıcht
StreNg genetisch festgelegt, W CIM uch eine tamılıire Häufung VO Zwillingsgeburtenbeobachtet werden ann. Mögliıcherweise wırd S1e durch GXTIGEHE Einflüsse ausgelöst.“).Der Embryo 1sSt der Zygote als ein lebendiges System mıiıt aktıver Potentialıtät
beschreıben, ‚War autf geeıgnete Umgebungsbedingungen angewıesen, ber kontinujer-
ıch und teıls 1m Konflikt mıiıt dem mütterlichen UOrganısmus) sıch entwıickelnd und ver-
wıirkliıchend. Ja, gibt ZzuLte Gründe, „bereits das Ende der zweıten Reiteteilung (Pronu-kleusstadıum) als den Anfang des 1E UCN Menschen bezeichnen“ Zur
Pränatalmedizin wırd die Klutt zwıschen diagnostischen und therapeutischen Möglıch-keiten thematisıert. Dankenswert deutlich: „Beı eınem Abbruch aus Kındesindikation
behandeln WIrSYSTEMATISCHE PHILOSOPHIE  entgegen; außerdem bietet der Anhang ein Glossar (auch philosophisch-theologischer  Begriffe; hilfreich fände ich eine Tabelle des Carnegie-Stadien-Systems; ebenso wäre in  einer zweiten Auflage auf S. 88 ausgefallener Text nachzutragen, den ich nach freundli-  cher Auskunft des Herausgebers hier zur persönlichen Ergänzung mitteile: „... wie z. B.  bei den siamesischen Zwillingen. Soweit wir heute wissen, ist die Zwillingsbildung nicht  streng genetisch festgelegt, wenn auch eine familiäre Häufung von Zwillingsgeburten  beobachtet werden kann. Möglicherweise wird sie durch externe Einflüsse ausgelöst.“).  Der Embryo ist von der Zygote an als ein lebendiges System mit aktiver Potentialität zu  beschreiben, zwar auf geeignete Umgebungsbedingungen angewiesen, aber kontinuier-  lich (und teils im Konflikt mit dem mütterlichen Organismus) sich entwickelnd und ver-  wirklichend. Ja, es gibt gute Gründe, „bereits das Ende der zweiten Reifeteilung (Pronu-  kleusstadium) als den Anfang des neuen Menschen zu bezeichnen“ (152). Zur  Pränatalmedizin wird die Kluft zwischen diagnostischen und therapeutischen Möglich-  keiten thematisiert. Dankenswert deutlich: „Bei einem Abbruch aus Kindesindikation  behandeln wir ... nicht die intrauterin diagnostizierte Krankheit, sondern töten deren  Träger“ (126). Ist es indes — bei aller Schwere der Situation - korrekt, von einem „echten  ethischen Dilemma“ zu sprechen? (Inzwischen wird —- 130f. — ernsthaft diskutiert, auch  dem ungewünschten Geschlecht Krankheitswert zuzumessen.) Nicht glücklich auch die  Formulierung (132), „daß wir in der ethischen Reflexion nicht mehr nur fragen, ob wir  tun dürfen, was machbar ist, sondern ob wir letztlich tun müssen, was medizinisch mög-  lich ist“. Das erste Glied müßte heißen: „... nicht mehr fragen, was vom Machbaren wır  tun dürfen“, da sonst das Wort ‚dürfen‘ sinnlos würde. Und sollte man in der Frage der  Embryonenforschung einer kategorischen eine „liberale“ Ethik gegenüberstellen (145)?  151159 werden die Hauptereignisse noch einmal dienlich klar zusammengefaßt.  B. (H. M. Baumgartner, L. Honnefelder, W. Wickler, A. G. Wildfeuer) Menschen-  würde und Lebensschutz: Philosophische Aspekte. Im Ausgang von der Verhaltensbio-  logie (die Annahme instinktiver Tötungshemmung im Tierreich war ein Trugschluß)  geht es zunächst um das universale Tötungsverbot im Menschenrechtsethos (Person-  sein als Grund der Würdezuschreibung, Mensch-sein als Kriterium). Auch hier finde ich  eine Doppelfrage korrekturbedürftig (168): Wie könne „etwas unbedingt verbindlich  sein, dessen normative Setzung von einem historisch-kontigenten Ursprung ausgeht ...  Wie sind Pluralität und Wandel der Normensetzungen zu interpretieren ...?“ Zum er-  sten wäre statt von Setzung von Einsicht und statt von Ursprung von Bedingungen zu  sprechen; zum zweiten fehlt mir vor den wandelbaren Normen (= Regeln [deren „keine  ohne Ausnahme“]) das (normative) Prinzip. Informativ wird die Begründungs-Ge-  schichte referiert, von der antik-mittelalterlichen Tradition bis zum Präferenzutilitaris-  mus P. Singers, mit der gravierenden Änderung durch J. Locke, wo (176) an „die Stelle  der Einheit des Bewußtseins ... das Bewußtsein der Einheit“ tritt (der Specht-Satz 197  bezieht sich hierauf, und gölte auch bei Fortgeltung der theologischen Prämissen). 186:  Der Würdegrund bestehe „nicht in einem naturalen oder metaphysischen Faktum, son-  dern dem sittlichen Subjektsein“ — als wäre nicht eben dies das factum metaphysicum.  Die Engführungen bei Locke und Kant (199, Z. 8: phaenomenon) bedürfen in der Tat  der „Erweiterungen um die Elemente der älteren aristotelischen Tradition“ (200). Die  berechtigte Kritik an der Bezugnahme auf Interessen aber sollte nicht bloß Hoerster  oder Singer gelten (205, 226), sondern auch O. Höffes Versuch (190). In Auseinander-  setzung mit zeitgenössischen Reduktionismen wie bei D. Parfıt wird der Mensch als  substanzielles Sujekt bestimmt, dessen Würde in dem Vermögen gründet, sich selbst  Zwecke setzen zu können (215). Gründet sie freilich eigentlich in solchem Können (so  auch 187) statt vielmehr im unbedingten Sollen (239: „... und zu verantwortender [!]  Zwecke“)? Demgemäß auch: Entspränge die Relationalität von Person der Unverfüg-  barkeit des Subjektseins [216], oder ist es nicht gerade umgekehrt? (Wobei man [217]  zum Recht auf Leben und leibliche Integrität vielleicht doch nicht umstandslos, nur  durch ein „soweit möglich“ qualifiziert, das Recht auf Wohnung und Arbeit anschließen  sollte.) Vor diesem Hintergrund wird nun der Status des Ungeborenen behandelt, kri-  tisch zum begriffslogisch falschen Potentialitätsargument, mıt Berufung auf das Inter-  esse an diachronischer Identität (ist es wirklich „intuitiv plausibel“, daß der Einzelne  „nicht immer sein wird“ [233]?). Die Zwillingsfrage bzgl. Beginn des Person-seins wird  10 ThPh 1/1998  45nıcht die intrauterıin dıagnostizierte Krankheıt, sondern toten deren
Träger- (126 Ist indes be1 aller Schwere der Sıtuation korrekt, VO eiınem „echten
ethıschen Dılemma“ sprechen? (Inzwischen wiırd 130 ernsthaft dıskutiert, auch
dem ungewünschten Geschlecht Krankheitswert zuzumessen.) Nıcht glücklich uch die
Formulierung „dafß WIr 1n der ethischen Reflexion nıcht mehr 1Ur fragen, ob WIr
un dürfen, W aS machbar 1st, sondern ob WIr letztlich un mussen, W as mediızınısch MOg-lıch 1ISt  CC Das Glied mülfißte heißen: 29 * nıcht mehr fragen, W as VOoO Machbaren WIr
un dürfen“, da SONSLT das Wort ‚dürfen‘ sınnlos würde Und sollte 1all 1n der Frage der
Embryonenforschung einer kategorischen ıne „lıberale“ Ethik gegenüberstellen (145)?
151—159 werden die HMauptereignisse och einmal dienlich klar USaAMMENSC afst.

Baumgartner, Honnefelder, Wickler, Wıldfeuer) Menschen-
würde und Lebensschutz: Philosophische Aspekte. Im Ausgang Ol der Verhaltensbio-
logıe dıe Annahme instinktiver Tötungshemmung 1m Tierreich Walr eın Irugschlufß)geht Cc5 zunächst un das unıversale Tötungsverbot 1m Menschenrechtsethos (Person-seın als Grund der Würdezuschreibung, Mensch-sein als Krıterium). uch hier finde iıch
eiıne Doppelfrage korrekturbedürftig Wıe könne ‚CELWAaS unbedingt verbindlich
se1n, dessen nOormatıve detzung VO eiınem historisch-kontigenten Ursprung ausgehtSYSTEMATISCHE PHILOSOPHIE  entgegen; außerdem bietet der Anhang ein Glossar (auch philosophisch-theologischer  Begriffe; hilfreich fände ich eine Tabelle des Carnegie-Stadien-Systems; ebenso wäre in  einer zweiten Auflage auf S. 88 ausgefallener Text nachzutragen, den ich nach freundli-  cher Auskunft des Herausgebers hier zur persönlichen Ergänzung mitteile: „... wie z. B.  bei den siamesischen Zwillingen. Soweit wir heute wissen, ist die Zwillingsbildung nicht  streng genetisch festgelegt, wenn auch eine familiäre Häufung von Zwillingsgeburten  beobachtet werden kann. Möglicherweise wird sie durch externe Einflüsse ausgelöst.“).  Der Embryo ist von der Zygote an als ein lebendiges System mit aktiver Potentialität zu  beschreiben, zwar auf geeignete Umgebungsbedingungen angewiesen, aber kontinuier-  lich (und teils im Konflikt mit dem mütterlichen Organismus) sich entwickelnd und ver-  wirklichend. Ja, es gibt gute Gründe, „bereits das Ende der zweiten Reifeteilung (Pronu-  kleusstadium) als den Anfang des neuen Menschen zu bezeichnen“ (152). Zur  Pränatalmedizin wird die Kluft zwischen diagnostischen und therapeutischen Möglich-  keiten thematisiert. Dankenswert deutlich: „Bei einem Abbruch aus Kindesindikation  behandeln wir ... nicht die intrauterin diagnostizierte Krankheit, sondern töten deren  Träger“ (126). Ist es indes — bei aller Schwere der Situation - korrekt, von einem „echten  ethischen Dilemma“ zu sprechen? (Inzwischen wird —- 130f. — ernsthaft diskutiert, auch  dem ungewünschten Geschlecht Krankheitswert zuzumessen.) Nicht glücklich auch die  Formulierung (132), „daß wir in der ethischen Reflexion nicht mehr nur fragen, ob wir  tun dürfen, was machbar ist, sondern ob wir letztlich tun müssen, was medizinisch mög-  lich ist“. Das erste Glied müßte heißen: „... nicht mehr fragen, was vom Machbaren wır  tun dürfen“, da sonst das Wort ‚dürfen‘ sinnlos würde. Und sollte man in der Frage der  Embryonenforschung einer kategorischen eine „liberale“ Ethik gegenüberstellen (145)?  151159 werden die Hauptereignisse noch einmal dienlich klar zusammengefaßt.  B. (H. M. Baumgartner, L. Honnefelder, W. Wickler, A. G. Wildfeuer) Menschen-  würde und Lebensschutz: Philosophische Aspekte. Im Ausgang von der Verhaltensbio-  logie (die Annahme instinktiver Tötungshemmung im Tierreich war ein Trugschluß)  geht es zunächst um das universale Tötungsverbot im Menschenrechtsethos (Person-  sein als Grund der Würdezuschreibung, Mensch-sein als Kriterium). Auch hier finde ich  eine Doppelfrage korrekturbedürftig (168): Wie könne „etwas unbedingt verbindlich  sein, dessen normative Setzung von einem historisch-kontigenten Ursprung ausgeht ...  Wie sind Pluralität und Wandel der Normensetzungen zu interpretieren ...?“ Zum er-  sten wäre statt von Setzung von Einsicht und statt von Ursprung von Bedingungen zu  sprechen; zum zweiten fehlt mir vor den wandelbaren Normen (= Regeln [deren „keine  ohne Ausnahme“]) das (normative) Prinzip. Informativ wird die Begründungs-Ge-  schichte referiert, von der antik-mittelalterlichen Tradition bis zum Präferenzutilitaris-  mus P. Singers, mit der gravierenden Änderung durch J. Locke, wo (176) an „die Stelle  der Einheit des Bewußtseins ... das Bewußtsein der Einheit“ tritt (der Specht-Satz 197  bezieht sich hierauf, und gölte auch bei Fortgeltung der theologischen Prämissen). 186:  Der Würdegrund bestehe „nicht in einem naturalen oder metaphysischen Faktum, son-  dern dem sittlichen Subjektsein“ — als wäre nicht eben dies das factum metaphysicum.  Die Engführungen bei Locke und Kant (199, Z. 8: phaenomenon) bedürfen in der Tat  der „Erweiterungen um die Elemente der älteren aristotelischen Tradition“ (200). Die  berechtigte Kritik an der Bezugnahme auf Interessen aber sollte nicht bloß Hoerster  oder Singer gelten (205, 226), sondern auch O. Höffes Versuch (190). In Auseinander-  setzung mit zeitgenössischen Reduktionismen wie bei D. Parfıt wird der Mensch als  substanzielles Sujekt bestimmt, dessen Würde in dem Vermögen gründet, sich selbst  Zwecke setzen zu können (215). Gründet sie freilich eigentlich in solchem Können (so  auch 187) statt vielmehr im unbedingten Sollen (239: „... und zu verantwortender [!]  Zwecke“)? Demgemäß auch: Entspränge die Relationalität von Person der Unverfüg-  barkeit des Subjektseins [216], oder ist es nicht gerade umgekehrt? (Wobei man [217]  zum Recht auf Leben und leibliche Integrität vielleicht doch nicht umstandslos, nur  durch ein „soweit möglich“ qualifiziert, das Recht auf Wohnung und Arbeit anschließen  sollte.) Vor diesem Hintergrund wird nun der Status des Ungeborenen behandelt, kri-  tisch zum begriffslogisch falschen Potentialitätsargument, mıt Berufung auf das Inter-  esse an diachronischer Identität (ist es wirklich „intuitiv plausibel“, daß der Einzelne  „nicht immer sein wird“ [233]?). Die Zwillingsfrage bzgl. Beginn des Person-seins wird  10 ThPh 1/1998  45Wıe sınd Pluralıtät und Wandel der Normensetzungen interpretieren D, Zum
Sten ware VO: Setzung VO  e Einsıicht und VE} Ursprung VO Bedingungensprechen; Uum zweıten tehlt mır VOT den wandelbaren Normen Regeln ( deren „keine
hne Ausnahme“]) das (normatıve) Prinzıp. Intormativ wırd die Begründungs-Ge-schichte referiert, VO der antık-muttelalterlichen Tradition bıs ZU Präterenzutilitarıis-
I11US Sıngers, mi1t der gravierenden Änderung durch Locke, „dıe Stelle
der Einheit des BewulfstseinsSYSTEMATISCHE PHILOSOPHIE  entgegen; außerdem bietet der Anhang ein Glossar (auch philosophisch-theologischer  Begriffe; hilfreich fände ich eine Tabelle des Carnegie-Stadien-Systems; ebenso wäre in  einer zweiten Auflage auf S. 88 ausgefallener Text nachzutragen, den ich nach freundli-  cher Auskunft des Herausgebers hier zur persönlichen Ergänzung mitteile: „... wie z. B.  bei den siamesischen Zwillingen. Soweit wir heute wissen, ist die Zwillingsbildung nicht  streng genetisch festgelegt, wenn auch eine familiäre Häufung von Zwillingsgeburten  beobachtet werden kann. Möglicherweise wird sie durch externe Einflüsse ausgelöst.“).  Der Embryo ist von der Zygote an als ein lebendiges System mit aktiver Potentialität zu  beschreiben, zwar auf geeignete Umgebungsbedingungen angewiesen, aber kontinuier-  lich (und teils im Konflikt mit dem mütterlichen Organismus) sich entwickelnd und ver-  wirklichend. Ja, es gibt gute Gründe, „bereits das Ende der zweiten Reifeteilung (Pronu-  kleusstadium) als den Anfang des neuen Menschen zu bezeichnen“ (152). Zur  Pränatalmedizin wird die Kluft zwischen diagnostischen und therapeutischen Möglich-  keiten thematisiert. Dankenswert deutlich: „Bei einem Abbruch aus Kindesindikation  behandeln wir ... nicht die intrauterin diagnostizierte Krankheit, sondern töten deren  Träger“ (126). Ist es indes — bei aller Schwere der Situation - korrekt, von einem „echten  ethischen Dilemma“ zu sprechen? (Inzwischen wird —- 130f. — ernsthaft diskutiert, auch  dem ungewünschten Geschlecht Krankheitswert zuzumessen.) Nicht glücklich auch die  Formulierung (132), „daß wir in der ethischen Reflexion nicht mehr nur fragen, ob wir  tun dürfen, was machbar ist, sondern ob wir letztlich tun müssen, was medizinisch mög-  lich ist“. Das erste Glied müßte heißen: „... nicht mehr fragen, was vom Machbaren wır  tun dürfen“, da sonst das Wort ‚dürfen‘ sinnlos würde. Und sollte man in der Frage der  Embryonenforschung einer kategorischen eine „liberale“ Ethik gegenüberstellen (145)?  151159 werden die Hauptereignisse noch einmal dienlich klar zusammengefaßt.  B. (H. M. Baumgartner, L. Honnefelder, W. Wickler, A. G. Wildfeuer) Menschen-  würde und Lebensschutz: Philosophische Aspekte. Im Ausgang von der Verhaltensbio-  logie (die Annahme instinktiver Tötungshemmung im Tierreich war ein Trugschluß)  geht es zunächst um das universale Tötungsverbot im Menschenrechtsethos (Person-  sein als Grund der Würdezuschreibung, Mensch-sein als Kriterium). Auch hier finde ich  eine Doppelfrage korrekturbedürftig (168): Wie könne „etwas unbedingt verbindlich  sein, dessen normative Setzung von einem historisch-kontigenten Ursprung ausgeht ...  Wie sind Pluralität und Wandel der Normensetzungen zu interpretieren ...?“ Zum er-  sten wäre statt von Setzung von Einsicht und statt von Ursprung von Bedingungen zu  sprechen; zum zweiten fehlt mir vor den wandelbaren Normen (= Regeln [deren „keine  ohne Ausnahme“]) das (normative) Prinzip. Informativ wird die Begründungs-Ge-  schichte referiert, von der antik-mittelalterlichen Tradition bis zum Präferenzutilitaris-  mus P. Singers, mit der gravierenden Änderung durch J. Locke, wo (176) an „die Stelle  der Einheit des Bewußtseins ... das Bewußtsein der Einheit“ tritt (der Specht-Satz 197  bezieht sich hierauf, und gölte auch bei Fortgeltung der theologischen Prämissen). 186:  Der Würdegrund bestehe „nicht in einem naturalen oder metaphysischen Faktum, son-  dern dem sittlichen Subjektsein“ — als wäre nicht eben dies das factum metaphysicum.  Die Engführungen bei Locke und Kant (199, Z. 8: phaenomenon) bedürfen in der Tat  der „Erweiterungen um die Elemente der älteren aristotelischen Tradition“ (200). Die  berechtigte Kritik an der Bezugnahme auf Interessen aber sollte nicht bloß Hoerster  oder Singer gelten (205, 226), sondern auch O. Höffes Versuch (190). In Auseinander-  setzung mit zeitgenössischen Reduktionismen wie bei D. Parfıt wird der Mensch als  substanzielles Sujekt bestimmt, dessen Würde in dem Vermögen gründet, sich selbst  Zwecke setzen zu können (215). Gründet sie freilich eigentlich in solchem Können (so  auch 187) statt vielmehr im unbedingten Sollen (239: „... und zu verantwortender [!]  Zwecke“)? Demgemäß auch: Entspränge die Relationalität von Person der Unverfüg-  barkeit des Subjektseins [216], oder ist es nicht gerade umgekehrt? (Wobei man [217]  zum Recht auf Leben und leibliche Integrität vielleicht doch nicht umstandslos, nur  durch ein „soweit möglich“ qualifiziert, das Recht auf Wohnung und Arbeit anschließen  sollte.) Vor diesem Hintergrund wird nun der Status des Ungeborenen behandelt, kri-  tisch zum begriffslogisch falschen Potentialitätsargument, mıt Berufung auf das Inter-  esse an diachronischer Identität (ist es wirklich „intuitiv plausibel“, daß der Einzelne  „nicht immer sein wird“ [233]?). Die Zwillingsfrage bzgl. Beginn des Person-seins wird  10 ThPh 1/1998  45das Bewulitsein der Einheit“ trıtt (der Specht-Satz 197
ezieht sıch hierauf, und yölte auch bei Fortgeltung der theologischen Prämissen). 186
Der Würdegrund bestehe „nıcht 1n eiınem naturalen der metaphysischen Faktum, SOMN-
ern dem sıttlıchen Subjektsein“ als ware nıcht eben 1es das ftactum metaphysicum.Die Engführungen be1 Locke un Kant (P9% phaenomenon) bedürten 1ın der Tat
der „Erweıterungen die Elemente der alteren arıstotelischen Tradıtion“ Die
berechtigte Kritık der Bezugnahme auft Interessen ber sollte nıcht blofß Hoerster
der Sınger gelten (205; 226), sondern uch Höffes Versuch In Auseıinander-
SEtzZUNg mıt zeıtgenössıschen Reduktionismen W1e€e bei Parfıt wırd der Mensch als
substanzielles Sujekt bestimmt, dessen Wuürde in dem Vermögen gründet, sıch selbst
Zwecke sSsetfzen können Gründet S1e treilich eigentlıch 1n olchem Können (soauch 187) vielmehr 1m unbedingten Sollen (239 vm und verantwortender [!}Zwecke“)? Demgemäifßs uch: Entspränge die Relationalıität H4 Person der Unverfüg-arkeit des Subjektseins der 1st nıcht gerade umgekehrt? (Wobeı Inan
ZU Recht auf Leben und leibliche Integrität vielleicht doch nıcht umstandslos, [1UT
durch eın „SOWeIlt möglıch“ qualifiziert, das Recht auf Wohnung un Arbeit anschließen
sollte.) Vor diesem Hıntergrund wırd 1U der Status des Ungeborenen behandelt, krı-
tisch ZU begriffslogisch talschen Potentialitätsargument, miıt Berufung aut das Inter-
CSSEC diachronischer Identität (1st 6c5 wirklıch ‚INtultıv plausıbel“, da{ß der Eınzelne
‚nıcht ımmer seın wırd“ Di1e Zwillingsfrage bzgl Beginn des Person-seıins wırd
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rechtens benefit of the doubt tür ethisch ırrelevant erklärt. In der Zusam-
menfassung stOrt MI1C das Zugeständnis, Person se1 „unbedingt der zumiıindest
unabdıngbar“ 7 respektieren, zumal dem Rezıprozıtäts-Gedanken gegenüber wun-
schenswerterweise zwıschen Fairnefß und Solidarıtät unterschieden wiırd (ın dem ar
sammenhang hätte ıch CII} eın ausdrückliches Wort bleibend Schwergeschädigten
un! Anenzephalen gelesen, sechr CS 1n dem „Verbot“ ımplıizıert ISt, dıe mensch-
lıche „Würde allı anderes bınden als das Krıteriıum, Mensch seın  a

Bosshard, Höver, Schulte, Waldenfels) Menschenwürde und 162
bensschutz: Theologische Aspekte (nıcht also, wiırd eingangs klargestellt, eıne allge-
meıne theologische Anthropologie). Als Eınstieg dıent eın Rundblick ber den Oontext
der Religi10onen und Kulturen („gut und OSEe  CC sollte INall selbst hıer nıcht unter die
Lebens-„Spannungstelder“ W1€ Einheıit und Vıelheıt, männliıch und weıblich zahlen 1288
1st Sal VO Polarıität die Rede, ann treilich orrekt VO Abwendung Beziehung]):
Leben, Indıviduum, Gesetz, das Heılige. IL)ann konzentriert sıch dıe Überlegung auft
Geschöpflichkeıit Un Gottebenbildlichkeit (auch hıer ein Zwischenruft: paralle-
lısıeren die utoren Würde und Wert Z Damıt stehen dıe spezifisch christli-
chen Konnotationen des Personbegriffs Vom TIrınıtäts-Denken her gewıinnt hıer dıe
Relation entscheidendes Gewicht Verblütffend allerdings dıe Auskunft da{fß „dıe“
abendländische Trinitätslehre das Zusammengehören VO Person und „(eiıgenem)
Selbstbewußtsein“ abgelehnt habe (So sehr das für Barth und Rahner zutrıifft) Vollends
verblüftfend, da{fß mıiıt Berufung auf die Christologie ‚Person‘ 1mM tolgenden durch ‚Ver-
antwortung‘ EFSQL7T wiırd, bıs 1ın kirchliche Dokumente hinein; ZET) „ Verantwor-
L(ung 1St der letzte Bedeutungsträger des geistigen Sejienden“; 285 „Weıl die Verantwor-
tung nıemals Sanz ‚erkannt‘ werden kann, mu{(ß S1e meınem Verstehen gegenüber ‚der
andere‘ bleiben“; 310 (Instructio Donum Vilae): „Eın menschliches Wesen mu{fß VO

Augenblıck seıner Empfängnis all als Verantwortung geachtet %, AL die Frage, ob
VOTr Ausschlufß der Zwillingsbildung VO Verantwortung i der indıyıdua substantıa
tionalıs nNnatfurae gesprochen werden kann  « Verantwortung sınd doch nıcht WIT, sondern
1St das, worın WIr stehen, W as WIr übernehmen sollen bzw. Je schon haben der tragen,

VO ıhr werden. Und tatsächlich lıest INa  3 auch hier zwıischendurch
OI „Ma{fiß der Verantwortung, die WIr VOT ott haben“, „als Ausdruck sıttlıcher Frei-
eıt  ‚CC OIn Bekenntnis, SIMn dem Verantwortung übernommen wırd“ (301), der
VO „orıginärelr] Verantwortung“ (303 Und WI1€e ist vemeınt „Personalıtät wırd
ursprünglıch 1ın der Liebes-Würdigkeit der eıgenen Verantwortung bejaht“?) Drın-
gende Bıtte, diıese Preziosität 1n eıner Zweitauflage revıdieren. Zum etzten Beispiel
och eıne Frage: Warum gehen auch die Theologen VO der modernen Selbstbejahung
tür eıne Letztbegründung der Ethik AU>S, den Zeıtgenossen nahezubringen, W as
S1E als ursprünglıcher WI1ssen dürten: die („dreıistellig“) dıalogische Kategorıe der Selbst-
Annahme? 299/300: hautou heneka) Klärend Dworkın Das Lebensrecht
des Ungeborenen dart ‚nıcht phiılosophisch-relig1öse Überzeugungen VO Wert
des Lebens SlCh ausgespielt werden.“ Austührlich wırd dann nochmals, 1m Blick aut
die bioethische Diıskussion 1n den USA, der Zeıitpunkt des Lebensbeginns erortert. (Wıe
manchmal uch N:  5 kommen 309 die Moralsysteme 1Ns Spiel. Di1e ber antworten
auft eıne Ungewißheit bzgl der oblıgatıo leg1s, während hıer dıe [Deutung der] Realıtät
ungewifß 1st, also eın dubium tactı vorliegt. Es 1st keineswegs Tutiorismus,; da{fß der
Jager nıcht ıntach 1Ns bewegte Buschwerk schießen darf.) Wiıchtig da{fß nıcht
aut die Eintrittswahrscheinlichkeit VO Mehrlingsbildungen ankommt, sondern auf die
blofße Möglıchkeit und wuüurde s1€, wirtt Rez. e1ın, unerlaubterweise experimentell realı-
sıert, womıt dıe Hypothese eıner ursprünglichen „Seelen“-Mehrheit entfiele, nıcht „Je-
der der Zwillinge VO Anfang anl auf seıne Endgestalt hın angelegt“ ware und sıch
uch 99 post“” nıcht „jede der [SO entstandenen] Personen als gezeugt“ betrachten
Önnte). äbe CS Iso Wwel Weıisen menschlichen Lebensbeginns: Zeugung und Spros-
SUNg, und W as tolgte daraus für die Eıinheıt des Menschengeschlechts? Hıer aIlllı deutlich-
sten vermi{(t I1a  — den direkten Austausch zwıschen den (Vertretern der) Diszıplinen
beı Platzmangel anstelle der Skızze ZUr Phylogenese?). Dıi1e utoren ihrerseıits greifen
erhellend 3151 V1a Perez-Paolı) auf Arıstoteles zurück, wonach das e1ıdos nıcht E
sondern 1ın wiırd |was Ja auch bzgl der Klonierung nware, auf die das Buch
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gar nıcht eingeht). Di1e Unteilbarkeit des Lebensschutzes gehört ZUur Grundüberzeugungder christlichen Botschatt VOo Leben (wobeı Abtreibung un: Kındstötung als Sünden
das W1Ee das Gebot gesehen wurden) (Wenn treilich für dıe Person-

würde der Multter einzutreten ware, „weıl das Kınd auft Fürsorge angewıesen CC  SE trate
11141l vielleicht für iıhren Wert e1n, ber nıcht tür ihre Würde:; auch VO  m iıhr als werdender

sollte INnan nıcht mehr sprechen, selbst nıcht 1n Anführungszeichen.)Den Schlußteil (ohne bıldet, W1€ vorher angeklungen, ein skizzenhafter Überblick
FA Phylogenese on Narr. Bedenkenswert VOT allem seıne Rückfragen der selbst-
verständlıchen Abwertung der Möglıchkeıiten) U4SCeIer trüh(est)en Vortahren. Bestim-
mend 1ıst halt das meıst unbewußte anthropologische Vorverständnıs der Forscher.

Dem Glossar ann tolgen das Verzeichnis der 1mM ext pCr Autor (Jahresza. zıtierten
Literatur ıch vermiısse Kühnhardt un: Lotz), Abkürzungsliste (von Kor bıs tRN.Personen-, Sachregister un! die Vorstellung der 15 Vertasser mıiıt Anschriuftft. Eıngangsdankt der Herausgeber den utoren „für die iımmense Arbeıt“; das begreift objektiv ıh
als Miıtautor eın WOZUu noch die Editionsmühen kommen. In erweıtertem ınn
chliefßt Rez. sıch iıhm hne Einschränkung A} in Stellvertretung zudem erlaubt sıch

der Leser, 1ın deren Dienst der Eınsatz stand: enn da{fß der Autwand für keineswegsblo( „akademische“ Fragen sıch gelohnt hat, ürtten Bericht W1€e Einreden auch ın der
j1er 1U  vm möglıchen Kurze deutlich vemacht haben SPLETT

UNIVERSUM MENSCH (3O07T. Der Mensch VO den Fragen der eıt. Hrsg. Raıiner Kol-
Eermann. Graz Styrıa 1997 411
Der vorliegende Sammelband entspricht sıcher einem Desiderat. Denn das Problem

christlicher Selbstverständigung angesichts der Herausforderungen der Zeıt stellt sıch
Ende des zweıten Jahrtausends nıcht wenıger als anderen Zeıiten. Schwerpunkt-mäßig geht C®  A in dem vorliegenden, Oln dem Frankturter Naturphilosophen Kolter-

INnann herausgegebenen Werk eıne kosmologische, anthropologische un theologi-sche Ortsbestimmung. Da nıcht alle 20 Beıträge dieses Sammelwerks 1im einzelnen
gewürdıgt werden können, beschränkt sıch der Rez auft einıge Hınweise dessen the-
matıscher Ausrichtung.

Gleich der Beıtrag onH- Mutschler, der sıch mıt dem Problem der Weltent-
stehungstheorien befaßt, macht auf einıge Gesichtspunkte auImerksam, die für dıe
Selbstverständigung des Menschen 1ın der heutigen VO naturwıssenschattlichem [Den-
ken gepragten Welt VO unmıttelbarer Relevanz sınd Im einzelnen stellt Mutschler klar

Dıie moderne Kosmologıe entzieht sıch der lebensweltlichen Anschauung. S1e bewegtsıch 1n eiınem abstrakten Raum, der keinen Anschlufß die yewöhnlichen Denkkatego-rıen und Anschauungsformen des Menschen hat „Physıkalisch 1St die Frage ach dem
Woher des Ganzen nıcht beantworten, enn physikalische Theorien können immer
1Ur estimmte Zustände mıt anderen Zuständen 1n ine gesetzliche geregelte Beziehung
SCTZEN; aber nıemals dıe Frage ach der Herkunft VO  — Zuständen überhaupt beantwor-
ten  66 (26) „Die Frage ach Oott 1st VO  e der physıkalıschen Kosmologie weder posıtıvoch negatıv beantworten“ (27), enn die Vorstellung VO ott als eıner physikalıschwırkenden Ursache, auf die INa In diesem Fall zurückgreıft, „verendlicht seiın Schöpfer-wıirken und macht eiınem dinghaften Ereign1s anderen“ (28) Es esteht
eıne „Differenz zwiıschen dem physıkalısch begriffenen Kosmos un:! dem philosophi-schen Begriff einer Totalıtät alles Existierenden“, enn „die physikalische Kosmologıeezieht sıch auf alles Existierende, ber I11UT eiıner bestimmten Rücksicht“
ebd.) Was VO iıhr ausgeblendet wird, 1st das reflektierende ubjekt und die Realıität des
Lebendigen. „Aus der Tatsache, da dıe moderne Naturwissenschaftt keine Sınnper-spektive nthält und da{ß ein naturwissenschafttliıch erklärtes UnLhuyvyersum keıine unmıttel-
are Bedeutung mehr für den Menschen hat, dart nıcht geschlossen werden, da das
Unıversum sinnlos 1St  ‚66 (29) Denn die Naturwissenschaft sıeht methodisch VO der
Sınnfrage ab Stellt der Naturwissenschaftler S1e dennoch und o1bt eine Antwort arauf,

überschreitet den Rahmen der empirıischen Wiıssenschatft. Faktisch kommt 1M-
iner wıeder 1m modernen Materialiısmus olchen Grenzüberschreitungen, ELW wenn
Monod den Menschen als heimatlosen Zigeuner and des Unınversums bezeichnet
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